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RS OGH 1992/2/19 1Ob505/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.02.1992

Norm

EheG §81 Abs2

EheG §94

Rechtssatz

Der richtige Wertmaßstab für den einen Eheteil tre3enden Verlust der Ehewohnung ist deren Ertragswert, nämlich der

Mietwert einer gleichartigen Wohnung bezogen auf die konkret mögliche Nutzungsdauer.
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